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Öffentlich bestellter Vermessungsin- 
genieur Sven Thanert 
08529 Plauen, An der Hohle 14 
Tel 03741/45023, Fax 03741/45010 
post@vermessung-thanert.de, 
www.vermessung-thanert.de 

 

Ankündigung eines Grenztermines 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz 
 

Die Grenzen folgend aufgeführter Flurstücke sollen durch eine Katas-
tervermessung nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katasterge-
setz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 3. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 242) geändert 
worden ist bestimmt werden. Die Grenzbestimmung ist ein Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Ei-
gentümer der aufgeführten Flurstücke sind Beteiligte dieses Verwal-
tungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 Sächsisches Ver-
messungs- und Katastergesetz Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu 
äußern. Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Kataster-
vermessung an den Flurstücken 1463 und 1464. Mit der Katasterver-
messung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig im Liegenschaftskataster 
festgelegt und außerdem die Flurstücksgrenze zu diesem Flurstück aus 
dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden. 
 
In der Gemarkung Markneukirchen sind betroffen die Flurstücke: 
1445 
 
Der Grenztermin findet am 09.04.2024 um 10:00 Uhr (Treffpunkt: 
Siedlung Platten am Fl.St.1464 in Markneukirchen) statt. Beteiligte 
müssen zum Grenztermin ihren Personalausweis vorlegen. Sie können 
sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss 
seinen Personalausweis und eine unterschriebene schriftliche Voll-
macht vorlegen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin, dass auch ohne 
Anwesenheit des Beteiligten oder seines Bevollmächtigten die Flur-
stücksgrenzen bestimmt werden können.  
Für Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins stehe ich Ihnen unter der 
Telefonnummer 03741-45023 zur Verfügung. 
 
Plauen, den 20.03.2024 
 
gez.  Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Offenlegung von Ergebnissen einer 
Grenzbestimmung und Abmarkung 

gem. § 17 der Durchführungsverordnung 
zum Sächsischen Vermessungs- und Ka-

tastergesetz 
 
In der Gemarkung Markneukirchen wurde am Flurstück  1445 
 
Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung bestimmt und ab-
gemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten wer-
den die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Of-
fenlegung bekannt gegeben. Die Grundlage meiner Tätigkeit bildet das 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138,148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung 
vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist. Die Ermäch-
tigung zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege 
ergibt sich aus § 17 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungs- und Katastergesetz vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Januar 2023 (Sächs-
GVBl. S. 37) geändert worden ist. 
 
Die vermessungstechnischen Unterlagen liegen     
 

vom 10.04.2024 bis zum 11.05.2024, 
Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in meinen Geschäftsräumen in Plauen, An der Hohle 14 

 
zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 5 SächsVermKat-
GDVO gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab 
dem 18.05.2024 als bekannt gegeben und werden damit wirksam.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03741-45023 
zur Verfügung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift in meinem Büro, An der Hohle 14, 08529 Plauen oder dem Staats-
betrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Ol-
brichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Plauen, den 19.03.2024 
 
gez.  Sven Thanert 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


